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A. Einleitung

Die Anregung zu dieser Arbeit geht zurück auf ein Seminar der Professo-
ren F. Kirchhof und H.-D. Assmann im Wintersemester 2006/2007 an der Eber-
hard Karls Universität Tübingen zum Thema „Rechtliche Gestaltungsmög-
lichkeiten für Unternehmen im Steuer- und Gesellschaftsrecht“. Die in diesem  
Zusammenhang zu erstellende Seminararbeit hatte die Aufgabenstellung „Über-
tragung von Wirtschaftsgütern zwischen Personengesellschafter und Personen-
gesellschaft“.

Im Mittelpunkt der Arbeit stand dabei die Umstrukturierung von Personen-
gesellschaften unter besonderer Berücksichtigung der Vorschriften des § 6 Abs. 3 
und § 6 Abs. 5 EStG.

Damals fiel auf, dass in der Wissenschaft ein Hang zum „Kästchendenken“ in 
der Weise besteht, dass Probleme, die mehrere rechtliche Fragen aufwerfen, oft 
nur eindimensional behandelt werden, d. h. Fragestellungen werden häufig allein 
zivilrechtlich oder allein steuerrechtlich behandelt. Literatur, die einen ganzheit-
lichen Ansatz verfolgt, ist nur spärlich vorhanden. Aber auch im Steuerrecht zeigt 
sich die Neigung, dass Problemkreise allein innerhalb einer einzelnen Steuer art 
behandelt werden; gerade auch bei Fragestellungen rund um die Umstrukturie-
rung von Personengesellschaften. Obwohl z. B. die unentgeltliche Übertragung 
von Wirtschaftsgütern zwischen Personengesellschaftern nicht nur ertragsteuer-
liche, sondern aufgrund der Unentgeltlichkeit auch erbschafts- und schenkungs-
steuerrechtliche Fragen aufwirft, wird dieser Themenschwerpunkt meistens 
entweder allein ertragsteuerlich oder rein erbschaft- und schenkungsteuerlich  
betrachtet.

Zur Zeit der Seminararbeit (2006/2007) war diese eindimensionale ertrag-
steuerliche Betrachtungsweise zum überwiegenden Teil folgenlos, da durch die 
Einführung der verlängerten Maßgeblichkeit1 zum 1.1.19932 für Wirtschafts güter, 
die sich im Betriebsvermögen eines Steuerpflichtigen befanden, die Bewertung 
der erbschaftsteuerlichen Bereicherung gem. §§ 10 Abs. 1 Satz 2, 12 Abs. 5 ErbStG 
a. F. in Verbindung mit § 109 Abs. 1 BewG a. F. auf Basis der Steuer bilanzwerte 
erfolgte. Dies hatte zur Folge, dass die stillen Reserven nicht Eingang in die erb-

 1 Siehe hierzu N. Herzig, DB 1992, S. 1053.
 2 Gesetz zur Entlastung der Familien und zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für 
Investitionen und Arbeitsplätze, Steueränderungsgesetz – StÄndG 1992 v. 25.2.1992, BGBl. I 
1992, 297, 320.



14 A. Einleitung 

schaft- oder schenkungsteuerliche Bemessungsgrundlage des Rechtsnachfolgers 
fanden.3 

Dieses Ergebnis wurde schon damals als überraschend und irritierend empfun-
den, da recht offensichtlich war, dass die Steuerbilanzwerte in den meisten Fällen 
nicht dem Wert entsprachen, um den der Erbe oder Beschenkte tatsächlich durch 
den Vermögenszufluss bereichert wurde. 

Durch das neue ErbStRG vom 24.12.20084 hat sich die Rechtslage nun erheblich 
geändert. Nach dem jetzt geltenden Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz findet 
regelmäßig eine Bewertung des Erbschaftsteuersubstrats unter Orientierung am 
gemeinen Wert statt. Mit dem ErbStRG setzte der Gesetzgeber im Kern die Vor-
gaben des Beschlusses des BVerfG vom 7.11.20065 um. Nach dem BVerfG habe 
die Ausgestaltung der deutschen Erbschaftsteuer als Erbanfallsteuer zur Kon-
sequenz, dass die im Vermögenszuwachs zum Ausdruck kommende wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit erfasst werden soll.6 Eine gleichheitsgerechte Belastung 
der Steuerpflichtigen erfordere für eine Erbschaft- und Schenkungsteuer, die an 
den Vermögenszuwachs anknüpft, dass die Bewertung der einzelnen Wirtschafts-
güter und betrieblichen Einheiten, die zu einer Erbschaft oder Schenkung gehören, 
sich unabhängig von der Vermögensart einheitlich am gemeinen Wert auszurich-
ten habe.7 Erst auf einer zweiten Ebene könne der Steuergesetzgeber entscheiden, 
ob er nach der grundsätzlich erfolgenden Steuerbelastung, Lenkungsziele verfol-
gen will z. B. durch unterschiedliche Steuersätze, Freibeträge oder andere Ver-
schonungsregelungen.8

Daraus folgerte das BVerfG, dass die einheitlichen Steuersätze des § 19 Abs. 1 
ErbStG mit dem Gleichheitsgrundsatz unvereinbar seien, da sie das Vermögen 
einheitlich belasten, obwohl nicht alle Vermögensgegenstände mit dem gemeinen 
Wert Eingang in die erbschaftsteuerliche Bemessungsgrundlage gefunden hätten.9

Obwohl das Bundesverfassungsgericht die Verfassungswidrigkeit der Erbschaft-
steuer anhand der vom Gesetzgeber getroffenen Belastungsentscheidungen festge-
stellt hat, hat es sich mit dem Verhältnis von Einkommen- und Erbschaftsteuer und 
einer möglichen Doppelbelastung, die durch die Bewertung der erbschaftsteuer-
lichen Bereicherung unter Orientierung am gemeinen Wert entstehen kann, nicht 
befasst. Hier möchte diese Dissertation ansetzen.

 3 J. Hey, JZ 2007, S. 564, 566; N. Weinmann, in: Moench: ErbStG, Rn. 56; D. Gebel, in: 
Troll/Gebel/Jülicher: ErbStG, Einführung, Rn. 16; R. Mellinghoff, in: Birk: DStJG 23 (1999), 
S. 127, 146 f.
 4 ErbStRG v. 24.12.2008, BGBl. I 2008, S. 3018.
 5 BVerfG v. 7.11.2006, 1 BvL 10/02, BVerfGE 117, 1 ff. 
 6 BVerfG v. 7.11.2006, 1 BvL 10/02, BVerfGE 117, 1, 33. 
 7 BVerfG v. 7.11.2006, 1 BvL 10/02, BVerfGE 117, 1, 33.
 8 BVerfG v. 7.11.2006, 1 BvL 10/02, BVerfGE 117, 1, 37.
 9 BVerfG v. 7.11.2006, 1 BvL 10/02, BVerfGE 117, 1, 37.



15A. Einleitung 

Die Bewertung der erbschaftsteuerlichen Bereicherung unter Orientierung am 
gemeinen Wert kann nämlich heute zur Folge haben, dass der Rechtsnachfolger 
neben der Erbschaftsteuer auch mit der Einkommensteuer belastet wird, wenn 
für die Einkommensteuer weiterhin die Buchwerte oder Anschaffungskosten des 
Rechtsvorgängers maßgeblich sind. In diesen Fällen hat der Erwerber neben der  
Erbschaftsteuer auch die Einkommensteuer auf die Differenz zwischen den Buch-
werten bzw. Anschaffungskosten und dem Veräußerungspreis zu zahlen, wenn er 
die steuerverstrickten Wirtschaftsgüter realisiert.

Der BFH hat sich bereits mehrfach mit dem Verhältnis von Erbschaft- und 
Schenkungsteuer zur Einkommensteuer befasst. Nach seiner Auffassung10 ste-
hen Erbschaft- und Einkommensteuer auf unterschiedlichen Ebenen. Erbschaft- 
und Einkommensteuer hätten unterschiedliche Steuergegenstände. Daher dürften 
beide Steuern auch kumulativ erhoben werden. Diese Auffassung hat der BFH zu-
letzt bestätigt und den Abzug der Einkommensteuerlast als Nachlassverbindlich-
keit verweigert. Erbschaft- und Einkommensteuer würden auf unterschiedliche 
Steuergegenstände zugreifen und ihrer eigenen Sachgerechtigkeit folgen.11

Ob diese These zutreffend ist oder ob nicht die einzelnen Steuern eines Sys-
tems in ihrer Wirkungsweise so abgestimmt werden müssen, dass sie sich zur Er-
reichung des Steuerzwecks gegenseitig ergänzen oder sich doch wenigstens nicht 
beeinträchtigen,12 wird zu untersuchen sein.

 10 BFH v. 22.12.1976, II R 58/67, BStBl. II 1977, 423, 424; BFH v. 26.11.1986, II R 190/81, 
BStBl. II 1987, 175, 177; BFH v. 27.11.1985, II R 148/82, BStBl. II 1986, 265, 267; BFH v. 
7.12.1990, X R 72/89, BStBl. II 1991, 350, 353.
 11 BFH v. 17.2.2010, II R 23/09, BStBl. II 2010, 641, 643.
 12 So G. Schmölders/K.-H. Hansmeyer, Allgemeine Steuerlehre (1980), § 31, S. 238;  
K. Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. II (2003), § 13, S. 882; R. Kleeberg, BB 1973, S. 1225. 
In diese Richtung geht auch die Entscheidung des VIII. Senats, BFH v. 12.9.2011, VIII B 
70/09, DStRE 2012, 154, ohne auf die Auffassung der anderen Senate einzugehen.


